
 

 

 

 

 

 

Konformitätserklärung zu REACH 

 

Konformitätserklärung zur REACH Verordnung (EG 1907/2006), SVHC-Kandidatenliste vom 
25.06.2025, mit Anhängen XVII und XIV. 1 
 
Konformitätserklärung zur RoHS Richtlinie (2011/65/EU, Anhang IV 2014/16/EU und Anhang II 
2015/863/EU)  
 
Konformitätserklärung zur POP Verordnung (2019/1021/EU), Anhang I und III  
 

Basierend auf den uns vorliegenden Erklärungen unserer Lieferanten von Basismaterial (FR4), 
Lötstopplacke, Signierlacke und metallische Oberflächen können wir Ihnen versichern, dass keine 
der SVHC Stoffe aus der SVHC-Kandidatenliste (ECHA Substanzen) in der Konzentration größer als 
0,1 Massenprozent in unseren produzierten Leiterplatten enthalten sind. 

 

CalProp65 (California Proposition 65)  

Das Kalifornische Gesetz, um Trinkwasserquellen zu schützen wird ebenfalls erfüllt. 

 

Richtlinie 2017/2102/EU (RoHS)  2006/122/EG (PFOS) 

„Die EG-Richtlinie 2017/2102/EU (2015/863 auch als RoHS-3 bekannt) zur Beschränkung der Verwendung 

bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in 

Geräten und Bauteilen. Sie, sowie die jeweilige Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem 

Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; Deutsch: „Beschränkung (der 

Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe“) bezeichnet. Inverkehrbringen und Verwendung mit PFOS sind in 

der REACH-Verordnung geregelt.“ 

Sobald wir feststellen, dass unsere Produkte gemäß Art. 7, 31 und 33 mitteilungspflichtig sind, 
werden wir sie unaufgefordert in Kenntnis setzen. 

Die Übereinstimmung zu den oben genannten Richtlinien und Verordnungen können wir mit 
folgenden Oberflächen garantieren. 

 Chemisch Nickel/Gold 

 Chemisch Zinn 

 HAL bleifrei 

 Chemisch Silber 

 Galvanisch Nickel/Gold 

 
 
 

Furtwangen 12.08.2025    Geschäftsführer: Andreas Müller 


